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auf Erteilung der Sachkundebescheinigung 
Schlachten durch das LRA Ebersberg
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Ansprechpartner 
Veterinäramt Ebersberg 

Tel.:   08092 823 454 
Fax:   08092 823 450 

Mail: veterinaeramt@lra-ebe.de

Landratsamt Ebersberg 
Sg. 34 - Veterinäramt 
Eichthalstraße 5 
85560 Ebersberg

Hiermit beantrage ich

Name, Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Geburtsland

Anschrift

die Erweiterung der bestehenden Sachkundebescheinigung § 4 Abs. 2 TierSchlV 

vom ausgestellt durch

(Nachweis durch Vorlage oder Kopie)

1. 

2. die Neuausstellung der Sachkunde nach ARt. 7 VO (EG) 1099/2009 
  
Für folgende Tierarten, Tätigkeiten, Art von Geräten

oder

Handhabung und Pflege von

Ruhigstellung von

Einhängen und Hochziehen von

Schwein Rind

Geflügel Pferd

Schaf/Ziege

Sonstige (bitte Tierart und Betäubungsverfahren nennen

Schwein Rind

Geflügel Pferd

Schaf/Ziege

Sonstige (bitte Tierart und Betäubungsverfahren nennen

Schwein Rind

Geflügel Pferd

Schaf/Ziege

Sonstige (bitte Tierart und Betäubungsverfahren nennen
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Betäubung und Entblutung von

Schwein Bolzenschuss

Datum Unterschrift

Elektro Gas (bitte benennen)

Rind Bolzenschuss Elektro

Schaf/Ziege Bolzenschuss Elektro

Geflügel Bolzenschuss Elektro Gas (bitte benennen)

Pferd Bolzenschuss

Kopfschlag

Sonstige (bitte Tierart und Betäubungsverfahren nennen

Wir bitten folgende Unterlagen vorzulegen: 
  
- Schriftliche Erklärung nach Art. 21 Abs. 6 VO EG 1099/2009 
- Aktuelles Passfoto (Format 35x45 mm) 
- Zeugnisse über Gesellenprüfung, Meisterprüfung, Berufsschulzeugnis 
- Nachweis über Schlachterfahrung 
- Kopie Personalausweis

Gatterwild Kugelschuss im Gehege

Ich kann einen Nachweis über eine Schulung mit erfolgreicher Prüfung nach Art. 7 Abs. 2 i. V. m. 
Anhang I und IV der VO (EG) 1099/2009, nach dem § 4 des Tierschutzgesetzes und § 4 Abs. 3 der 
Tierschutz-Schlachtverordnung vorlegen (Original Prüfungsbescheinigung ist begefügt).

Ich bin gelernter Metzger und habe meinen Gesellenbrief auf der Grundlage der Verordnung 
über die Berufsausbildung zum Fleischer/zur Fleischerin vom 30. Dezember 2016 (BGBl. I. 2017 
S. 37) erworben (Kopie des Gesellenbriefes ist beigefügt).
Ich verfüge über eine gleichwertige Qualifikation im Sinne des Artikels 21 Abs. 7 der Verordnung 
(EG) Nr. 1099/2009 entsprechend der Mitteilung der Arbeitsgruppe Tierschutz, veröffentlicht auf 
der Homepage des Friedrich-Löffler-Instituts (nationale Kontaktstelle nach der EU-Tierschutz-
Schlachtverordnung) in der jeweils aktuellen Fassung (entsprechender Nachweis ist in Kopie 
beigefügt).

Ich betäube und schlachte im Betrieb (Anschrift): _______________________________________

Hiermit erkläre ich, dass gegen mich in den zurückliegenden drei Jahren oder aktuell kein 
tierschutzrechtliches Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahren anhängig ist oder war und 
kein Zwangsgeld zur Beseitigung festgestellter Verstöße festgesetzt wurde.
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